
 

BREMISCHE BÜRGERSCHAFT  

Landtag 

21. Wahlperiode 

Drucksache 21/1333 
01.09.2025 

Mitteilung des Vorstands der Bremischen Bürgerschaft 

Rechnungslegung der Fraktionen und der Gruppen für das Jahr 2024 

Gemäß § 42 Absatz 4 Satz 4 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz 
– BremAbgG) werden hiermit die fristgerecht vorgelegten Rechnungen der 
Fraktionen der Bremischen Bürgerschaft für das Haushaltsjahr 2024 
veröffentlicht.  

Die Zahlungen an die Fraktionen und Gruppen beruhen auf dem Haushalts-
plan der Freien Hansestadt Bremen (Haushaltsplan 2024/2025, Kapitel 
0010, Haushaltsstelle 684 52-8). 

Im Haushaltsjahr 2024 betrugen die Vergütungen sowie die Versorgungs-
leistungen für die Fraktionsgeschäftsführer:innen rund 782 150 Euro. Diese 
Leistungen sind nicht Gegenstand der Rechnungslegungen der Fraktionen. 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt Kenntnis. 

Antje Grotheer 
Präsidentin 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Ftaktion
der Bremischen Bürgerschaft

-l

Rechnungslegung
über

die Einnahmen und Ausgaben der Fraktion

für die Zeit vom l. Tanuar 2024 bis 31. Dezember 2024
s-etnäß 'S 42 Breniisches Abffeordnetenffesetz

BÜHDWS 90
DIE WÜIiEN

In der Bremischen Büi^erschaft

l. Eianahtnen

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. l BremAbgG

b) Sonstige Einnahmen
Ins?esaint:

€

€

€

1.114.694,40

77.546,64

1.192.241,04

2. Ausffaben

a) Summe der Personalausgaben für Beschäftigte der Frakäon

b) Ausgaben für Veranstaltungen

c) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

d) Ausgaben für die Zusainmenarbeit mit Verfassungsorganen

des Bimdes und der Länder sowie Organen der Genieinden

e) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit

f) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes

g) Repräsentation, Bewirtungen, Geschenke

h) Reisekosten einschließlich der Kosten

für die Benut2ung von Kraftfahrzeugen

i) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume

einschließlich der Bewirtschaftungskosten

]) Ausgaben für Investitionen

k) Sonstige Ausgaben

- davon Zuführungen zu den Rücklagen:
€ 158.295,37

Inseesamt:

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

818.796,36

2.225,24

0,00

167,28

9.351,00

46.137,84

-1.988,56

1.51-1,46

143.071,40

8.689,19

160.302,71

€ 1.192.241,04
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3. Vermöffensübersicht

a) Vermögen, das mit Mitteki nach § 40 Abs. l BremAbgG

un Berichtsjaht erworben wurde

b) Vermögen (Sachwerte) per 31.12.2024

c) Sachwerte nach Abschreibung (gem. LHO) per 31.12.2024

d) Rücklagen (Bankbestand und Kassenbestand)

per 31.12.2024/Übertragungen ins nächste Haushaltsjahr

e) Forderungen per 31.12.2024 (nicht in Rücklagen enthalten)

f) Verbindlichkeiten per 31.12.2024 (nicht von Rücklagen abgesetzt)

€

€

€

€

€

€

8.689,19

413.641,31

74.044,00

389.583,12

5.529,89

14.443,40

4. Erläuterunffen

zu l.c):

EinschließUch € 32.987,05 Emnahraen aus Untervermietungen, € 12.100,00 Einnahmen aus
Nutzungspauschalen der Abgeordneten und € 14.226,30 Erstattungen Lohnfortzahlung durch die
Krankenkas s en.

zu 2.i):

Hierunter sind die un Jahr 2024 erfolgten Ausgaben für Investitionen ausgewiesen. Die
Zusammensetzimg stellt sich wie folgt dar:

EDV-Austattung

Geschäftsausstattung / Bütoeinrichtung

Geringwerdge Wirtschaftsgüter bis € 800,00
Investitionen insffesamt in 2024^

€

€

€

€

7.078,25

1.176,99

433,95

8.689,19

zu 3.b'):

Entwicklung des Vermögens (Sachwerte) per 31.12.2024:

Sachwerte per 1.1.2024

+ Zugänge m 2024

./. Abgänge in 2024

Sachwerte per 31.12.2024

€

€

€

€

404.952,12

8.689,19

0,00

413.641,31
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zu 3.ct:

Entwicklung der Sachwerte nach Abschreibungen per 31.12.2024:

Sachwerte per 1.1.2024

+ Zugänge in 2024

./. Abgänge in 2024

./. Abschreibungen m 2024

Sachwerte per 31.12.2024

€

€

€

€

€

99.015,94

8.689,19

0,00

33.661,13
3

74.044,00

/^ zu 3.dt:

Die Rücklagen ergeben sich aus den bestehenden Bank- und Kassenbeständen jedoch ohne die
angegebenen Sachwerte und Forderungen sowie ohne Abzug der Verbindlichkeiten.

Die Entwicklung der Rücklagen ergibt sich wie folgt:

Vorü-agOl.01.2024

Zuführung zu den Rücklagen in 2024
Stand 31.12.2024:

€

€

€

231.287,75

158.295,37

389.583,12

Die Rücklagen decken das erhebUche wittschaftliche Risiko der Frakäon für den Betrieb
eigenständiger Fraktionsbüros, die arbeitsrechtlichen Risiken aus der dauerhaften Beschäftigung
von Mitarbeiterinnen und dienen der notwendigen Liqmditäts Sicherung.

Bremen, den 26. März 2025

Dt. Henrike Müller

(T'raktionsvorsitzende)

S. <ä^ .^^
Dr. Solveig Eschen

(Frakdonsgeschäftsfühirerm)
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Prüfungsvermerk gemäß § 42 Abs. 4 des Bremischen Abgeordnetengesetzes

Der Fraktionsvorstand der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Bremi-
sehen Bürgerschaft hat uns beauftcagt, die Rechnungslegung der Fraktion für die Zeit
vom l. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 gemäß § 42 Abs. 4 des Bremischen Abge-
ordnetengesetzes zu prüfen.

Wir haben diesen Auftrag anhand der uns vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten
Auskünfte durchgeführt. Für die Durchführung unseres Auftrages und für unsere Ver-
antwordichkeit sind - auch im Vethältnis zu Dritten - die als Anlage beigefügten „AU-
gemeinen Auftragsbedingungen für Wu-tschaftsprüferinnen, Wurtschaftsprüfer und
WijctschaftsprüfungsgeseUschaften m der Fassung vom l. Januar 2024" maßgebend.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteüen wir der Frakdon BUND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der Bremischen Bürgerschaft den folgenden

Prüfunffsvermerk

Die vorstehende Rechnungslegung - bestehend aus Rechnungslegung und dem Nach-
weis über das Vermögen — unter Einbeziehung der Buchführung der Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der Bremischen Bürgerschaft für das Rechnungsjahr vom
l.Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 entspricht nach unserer pflichtgemäßen Prüfung
den Vorschriften des § 42 Abs. 2 und 3 des Bremischen Abgeordnetengesetzes in der
Fassung vom 20. Febmar 2024 (Brem. GB1. 2024, S. 94) unter Berücksichtigung der
Mitteiluagea, Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen des Präsidneten der Bre-
mischen Bürgerschaft zur Rechnungslegung.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bremen, den 26. März 2025
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirt:schaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wiri:schaftsprüfungsgesellschaften

vom 1.Januar 2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wlrtschafts-
priiferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich In Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverfiältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt Im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tel, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekanntwerden. DerAuftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungsn in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
desAuftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Obemahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundsnsn Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oderTextform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Enbi/ürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
Prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oderAuszüge von Arbeitsergebnissen-sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist derAuftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
ehe nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie Z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hären.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HOB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß g 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Lizenziert für/Licensed to: KÖNEKAMP & PARTNER, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft |
4309377 I AV00026738
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VII. Zusammengefasste Schlussbemerkung und Prüfungsvermerk

Wir haben die Rechnungslegung der Fraktion Bündnis Deutschland sowie die sachgerech te
Ver wen dung der Frak tions mittel im Rahmen der Zweckbestimmung des § 40 BremAbgG
ge prüft und darauf geachtet, dass diese Mittel nicht zur Parteienfinanzie rung ver wendet
wur den.

Nach unseren Feststellungen und der uns gegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der
als Anlage 1 beigefügten Einnahmen-Ausgabenrechnung sowie der Vermögensübersicht al le
Einnahmen und Ausgaben sowie das Vermögen für das Jahr 2024 erfasst. Die Gliede rung
ent spricht den Vorschriften des § 42 Abs. 2 und 3 BremAbgG. Die Vermögensüber sicht
ent spricht nach unseren Feststellungen § 42 Abs. 3 BremAbgG mit den dazu ergange nen
Aus führungsbestimmungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung, zuletzt geändert durch
Ge setz vom 2. Mai 2023 (BremGBl. S. 411) sowie den dazu ergangenen Ausfüh-
rungsbestim mungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung in der Fassung vom 1. Juni
2023.

Bei der Prüfung der sachgerechten Mittelverwendung im Rahmen des § 40 BremAbgG 
haben wir im Hinblick auf die Berücksichtigung der unter "I. Prüfungsauftrag und Prü-
fungs durchführung" geschilderten Abgrenzungsschwierigkeit aufgrund unserer stichpro-
benweisen Prüfung und den uns erteilten Auskünften in allen geprüften Fällen festgestellt,
dass die Aus gaben mit der Fraktionsarbeit im Zusammenhang stehen.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir den folgenden

Prüfungsvermerk

Wir haben die Jahresrechnung - bestehend aus Rechnungslegung und dem Nachweis über
das Vermögen - unter Einbeziehung der Buchführung der Fraktion Bündnis Deutschland
für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ge prüft. Die Buch-
füh rung und die Auf stel lung der Rechnungs legung nach den deutschen Grundsät zen einer
ord nungs ge mäßen Buch führung, den Vor schriften der Landeshaushalts ordnung (LHO) und
den er gän zenden Rege lungen in der Sat zung liegen in der Verantwor tung der Geschäftsfüh-
rung der Fraktion. Un sere Aufga be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung ei ne Beurtei lung über die Rech nungslegung unter Einbeziehung der Buchführung
abzuge ben.

 

 

 

Schwarzer, Gabriela
Rechteck
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Wir haben unsere Prüfung der Rechnungslegung analog des vom Institut der Wirt schafts-
prüfer (IDW) verabschiedeten Prüfungsstandards zur Prüfung des Rechen schafts-
berichts ei ner po li ti schen Par tei (IDW PS 710) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
pla nen und durch zu füh ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen rechnungslegungs-
bezogene Vor schriften mit hin reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prü fungs handlungen wer den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtli che Um feld der Fraktion sowie die Erwartungen über mögliche Feh-
ler berück sichtigt. Im Rah men der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Rech nungs legung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prü fung umfasst die Beur teilung der angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung und
der wesent lichen Ein schät zungen der Geschäftsführung. Wir sind der Auffassung, dass un-
se re Prüfung eine hin rei chend siche re Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht die Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere sind die Vor-
schriften des § 42 Abs. 2 und 3 des Bremischen Abgeordnetengesetzes eingehalten worden.

Bremen, 28. April 2025

SIEMER+ PARTNER
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Oec. Buhlrich) (Dipl.-Kffr. Bottermann)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

 

 

 



Anlage 1
Blatt 1

Fraktion Bündnis Deutschland
der Bremischen Bürgerschaft

Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Einnahmen

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG 1.101.751,70 587.008,33

b) Sonstige Einnahmen 1.718,63 0,00

Summe Einnahmen 1.103.470,33 587.008,33

2. Ausgaben

a) Summe der Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion 445.214,03 139.390,88

b) Ausgaben für Veranstaltungen 30.903,77 5.253,18

c) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 180.843,38 86.880,02

d) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit 175.068,64 129.988,72

e) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes 40.892,61 7.332,90

f) Repräsentation, Bewirtungen, Geschenke 8.503,73 1.527,10

g) Reisekosten einschließlich der Kosten für die Benutzung von
Kraftfahrzeugen 4.351,71 844,20

h) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume einschließlich Be-
wirtschaftungskosten 31.844,46 2.378,10

 

 

 



Anlage 1
Blatt 2

Fraktion Bündnis Deutschland
der Bremischen Bürgerschaft

Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

i) Ausgaben für Investitionen 43.714,38 25.428,10

Summe Ausgaben 961.336,71 399.023,20

Überschuss 142.133,62 187.985,13

maximale Einstellung in die Rücklagen (-) 332.514,87- 187.985,13-

Zulässige Einstellung in Rücklagen (-) / Auflösung von Rücklagen (+
) 190.381,25 0,00

Rückzahlungsverpflichtung im Folgejahr (+) / Entnahme im
laufenden Jahr (-) 0,00 0,00

3. Vermögensübersicht

a) Vermögen, das mit Mitteln nach § 40 Abs. 1 BremAbgG im
Berichtsjahr erworben wurde 43.714,38 25.428,10

b) Sachwerte nach Abschreibung (gemäß LHO) per 31. Dezember
2024 35.783,00 12.947,00

c) Rücklagen (inklusive Bankguthaben, Kassenbestand etc.) per 31.
Dezember 2024 / Übertragungen ins nächste Haushaltsjahr 330.118,75 187.985,13

d) Forderungen per 31. Dezember 2024 12.542,76 52.103,40

e) Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2024 39.237,80 5.784,70

 

 

 



Anlage 1
Blatt 3

Fraktion Bündnis Deutschland
der Bremischen Bürgerschaft

Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

4. Erläuterungen

zu 2 i:

Hierunter sind die im Jahr 2024 erfolgten Ausgaben für Investitionen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen:

EUR
  
Betriebs- und Geschäftsausstattun g 43.714,38

43.714,38

zu 3 b:

Entwicklung der Sachwerte:

EUR

Sachwerte per 1. Januar 2024 12.947,00

+ Zugänge in 2024 43.714,38
./. Abschreibungen in 2024 20.878,38

Sachwerte per 31. Dezember 2024 35.783,00

 

 

 



Anlage 1
Blatt 4

Fraktion Bündnis Deutschland
der Bremischen Bürgerschaft

Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

zu 3 c:

Die Rücklagen bestehen in Bankguthaben jedoch ohne die angegebenen Sachwerte. Da die ma xi mal zu läs si ge
Rück lage das Bankguthaben nicht übersteigt, ist ei ne Ein stel lung in die Rück la gen in Hö he von 142.133,62 EUR
er folgt. Im Folgejahr ist kein Betrag zurückzuzahlen, da die zu läs si gen Rück la gen nicht über schrit ten sind.

Die Rücklage in Höhe von 330.118,75 EUR enthält Anteile, mit denen die Aufwendungen für neue Be triebs- und
Ge schäftsausstattung finanziert werden sollen. Der restli che Betrag soll zu künftige laufende Ausgaben abdecken
und stellt eine notwendige Liquiditätsreserve dar.

Bremen, 28. April 2025

Jan Timke Piet Leidreiter
Fraktionsvorsitzender stellv. Fraktionsvorsitzender
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Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir den folgenden

Prüfungsvermerk

Wir haben die Jahresrechnung - bestehend aus Rechnungslegung und dem Nachweis über
das Vermögen - unter Einbeziehung der Buchführung der CDU-Fraktion der Bremischen
Bürgerschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ge prüft.
Die Buch führung und die Aufstellung der Rechnungslegung nach den deutschen Grundsät-
zen einer ordnungs gemäßen Buchführung, den Vorschriften der Landeshaushalts ordnung
(LHO) und den er gänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwor tung der
Geschäftsfüh rung der Fraktion. Unsere Aufga be ist es, auf der Grundlage der von uns
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die Rechnungslegung unter Einbeziehung der
Buchführung abzuge ben.

Wir haben unsere Prüfung der Rechnungslegung analog des vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) verabschiedeten Prüfungsstandards zur Prüfung des Rechenschafts-
berichts ei ner po li ti schen Par tei (IDW PS 710) vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu
pla nen und durch zu füh ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen rechnungslegungs-
bezogene Vor schriften mit hin reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der
Prü fungs handlungen wer den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtli che Um feld der Fraktion sowie die Erwartungen über mögliche Fehler
berück sichtigt. Im Rah men der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in Buch-
führung und Rech nungs legung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prü fung umfasst die Beur teilung der angewandten Grundsätze zur Rechnungslegung und der
wesent lichen Ein schät zungen der Geschäftsführung. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hin rei chend siche re Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht
die Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften. Insbesondere sind die Vor schriften des
§ 42 Abs. 2 und 3 des Bremischen Abgeordnetengesetzes eingehalten worden.

Bremen, 31. März 2025

SIEMER+ PARTNER
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Kfm. Siemer) (Dipl.-Kffr. Bottermann)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

 

 

 



Anlage 1
Blatt 1

CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft
Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

1. Einnahmen

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG 2.201.137,04 2.051.931,68

b) Sonstige Einnahmen 38.920,18 31.957,09

Summe Einnahmen 2.240.057,22 2.083.888,77

2. Ausgaben

a) Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion 1.411.617,55 1.379.125,11

b) Ausgaben für Veranstaltungen 35.138,14 49.404,04

c) Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten 119.153,58 72.671,24

d) Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen des
Bundes und der Länder sowie Organen der Gemeinden 1.152,00 1.152,00

e) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 140.702,37 73.743,98

f) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes 139.202,01 150.914,77

g) Repräsentation, Bewirtungen, Geschenke 13.121,36 7.294,17

h) Reisekosten einschließlich der Kosten für die Benutzung von
Kraftfahrzeugen 54.480,31 24.747,76

i) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume einschließlich Be-
wirtschaftungskosten 165.014,28 160.033,14

j) Ausgaben für Investitionen 36.795,74 23.225,08

k) Rückzahlungen von Fraktionszuschüssen 56.090,32 0,00

Summe Ausgaben 2.172.467,66 1.942.311,29

Überschuss 67.589,56 141.577,48

 

 

 



Anlage 1
Blatt 2

CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft
Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR

Einstellung in die Rücklagen 94.150,00 0,00

Auflösung von Rücklagen (+) / Zulässige Einstellung in Rücklagen
(-) 56.090,32 85.487,16-

Rückzahlungsverpflichtung im Folgejahr 29.529,88 56.090,32

3. Vermögensübersicht

a) Vermögen, das mit Mitteln nach § 40 Abs. 1 BremAbgG im
Berichtsjahr erworben wurde 36.795,74 23.225,08

b) Sachwerte nach Abschreibung (gemäß LHO) per 31. Dezember
2024 83.524,76 103.365,26

c) Rücklagen (inklusive Bankguthaben, Kassenbestand etc.) per 31.
Dezember 2024 / Übertragungen ins nächste Haushaltsjahr 993.679,88 926.090,32

d) Forderungen per 31. Dezember 2024 7.768,35 7.468,85

e) Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2024 42.978,69 30.004,81

 

 

 



Anlage 1
Blatt 3

CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft
Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

4. Erläuterungen

zu 2 j:

Hierunter sind die im Jahr 2024 erfolgten Ausgaben für Investitionen ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt 
zusammen:

EUR
  
EDV Einrichtungen, Software 18.256,68
Büroeinrichtungen 15.296,76
Betriebs- und Geschäftsausstattungen 3.242,30

36.795,74

zu 3 b:

Entwicklung der Sachwerte:

EUR

Sachwerte per 1. Januar 2024 103.365,76

+ Zugänge in 2024 36.795,74
-  Abgänge in 2024 15,50
./. Abschreibungen in 2024 56.621,24

Sachwerte per 31. Dezember 2024 83.524,76

 

 

 



Anlage 1
Blatt 4

CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft
Bremen

Rechnungslegung 
über 

die Einnahmen, Ausgaben und das Vermögen der Fraktion
für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

zu 3 c:

Die Rücklagen bestehen in Bankguthaben und Kassenbestand jedoch ohne die angegebenen Sachwerte. Im Be-
richtszeitraum sind die Rücklagen in Höhe der im Vorjahr ausgewiesenen Rückzahlungsverpflichtung von 
56.090,32 EUR aufgelöst worden. Da die maximal zulässige Rücklage den Rücklagenvortrag nach Auflösung der
Rückzahlungsverpflichtung übersteigt, ist eine Einstellung in die Rücklagen in Höhe von 94.150,00 EUR er folgt.
Ein Be trag in Hö he von 29.529,88 EUR übersteigt die zulässigen Rücklagen und ist im Folgejahr zurückzuzahlen.

Die Rücklage in Höhe von 993.679,88 EUR enthält Anteile, mit denen die Aufwendungen für neue Be triebs- und
Ge schäftsausstattung und umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Der restli che 
Betrag soll zu künftige laufende Ausgaben abdecken und stellt eine notwendige Liquiditätsreserve dar.

Bremen, 31. März 2025

Frank Imhoff Susanne Grobien
Fraktionsvorsitzender Schatzmeisterin

 

 

 



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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Anlage 2



(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: SIEMER + PARTNER Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft | 4353105 | 226
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Die KÖNEKAMP & PARTNER Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat die vorliegende PDF-
Datei auf Wunsch des Mandanten erstellt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem vorliegenden Dokument um eine 
elektronisch übersandte Kopie handelt und ausschließlich unser Prüfungsurteil in der unterzeichneten Originalfassung 
maßgeblich ist. 
 
Da nur das gebundene und von uns unterzeichnete Testatexemplar das berufsrechtlich verbindliche Ergebnis unserer Prü-
fung darstellt, können wir für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der Ihnen als PDF-Datei überlassenen Version 
keine Haftung übernehmen. 
 
Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir daraufhin, dass sich unsere Verantwortlichkeit - auch gegenüber Dritten - 
allein nach den Allgemeinen Auftragsbedingungen im Bericht richtet. 
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€
1. Einnahmen

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG 1.095.148,12
b) Sonstige Einnahmen 9.593,56

1.104.741,68

2. Ausgaben
a) Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion 810.046,33
b) Ausgaben für Veranstaltungen 14.627,66
c) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2.400,00
d) Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen 

 des Bundes, der Länder sowie Organen der Gemeinden 5.832,00
e) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 1.371,16
f) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes 71.985,63
g) Repräsentation, Bewirtungen, Geschenke 6.001,19
h) Reisekosten einschließlich der Kosten 

 für die Benutzung von Kraftfahrzeugen 4.088,60
i) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume

 einschließlich der Bewirtschaftungskosten 76.838,17
j) Ausgaben für Investitionen 940,80
k) Sonstige Ausgaben 473,43
l) Zuführungen zu den Rücklagen 110.136,71

1.104.741,68
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die Einnahmen und Ausgaben der Fraktion

 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

Fraktion DIE LINKE. in der Bremischen Bürgerschaft
Bremen

Rechnungslegung
über
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Bremen

€ €

3. Vermögensübersicht
a) Vermögen (Sachwerte), das mit Mitteln nach 

 § 40 Abs. 1 BremAbgG im Berichtsjahr erworben wurde 940,80
b) Sachwerte nach Abschreibung (gem. LHO) per 31.12.2024 24.730,00
c) Rücklagen (inklusive Bankbestände, Kassenbestand etc.)

 per 31.12.2024/Übertragungen ins nächste Haushaltsjahr 455.437,50
- davon Kassenbestand per 31.12.2024 458,25
- davon Sparkasse Bremen per 31.12.2024 424.611,56
- davon Sparkasse Bremen Tagesgeld per 31.12.2024 30.367,69

d) Forderungen per 31.12.2024 (nicht in Rücklagen enthalten) 9.234,78
e) Verbindlichkeiten per 31.12.2024

 (nicht von Rücklagen abgesetzt) 8.310,83
- davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.310,83
- davon Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer 0,00

4. Erläuterungen
zu 2.j):

0,00
0,00

940,80
940,80

Sachwerte per 1.1.2024 47.047,00
+ Zugänge in 2024 940,80
./. Abgänge in 2024 2.104,00
./. Abschreibungen in 2024 21.153,80
Sachwerte per 31.12.2024 24.730,00
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EDV-Software und Ausstattung

Geringwertige Wirtschaftsgüter
Investitionen gesamt

zu 3.b):
Entwicklung der Sachwerte nach Abschreibung:

Betriebsausstattung

Die in 2024 vorgenommenen Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:



Fraktion DIE LINKE, in der Bremischen Bütgetschaft

Bremen
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Die RücMagen ergeben sich aus den bestehenden Bank- und Kassenbeständen jedoch ohne die

angegebenen Sachwerte und Forderungen sowie ohne Abzug der Verbindlichkeiten. Im

Rechnungsjaht 2024 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben, so dass eine Zufühmng der

Rücklagen in Höhe von € 110.136,71 vorgenommen wurde.

Die Entwicklung der Rücklagen ergibt sich wie folgt:

Rücldagen per 1.1.2024

Zuführung zu den RücMagen in 2024

Rücldagen per 31.12.2024

345.300,79

110.136,71

455.437,50

Ein Teil der Rücklagen deckt das erhebUche wirtschaftliche Risiko der Fraktion für den Betrieb

und den Unterhalt eines eigenständigen Fraktionsbüros und das Risiko aus dessen Anmietung.

Der restliche Betrag sichert zukünftige laufende Ausgaben und dient der notwendigen Liquidität.

Die vorhandenen RücHagen übersteigen nicht 50 % der Geldleistungen nach § 40 Abs. l

BremAbgG. Daher ergibt sich nach den Ausführungsbestunmungen keine Rückzahlungs-

Verpflichtung.

zu 3.e):

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

zusammen.

Bremen, den 4. Febmar 2025

Sophia Leonidakis

(Fraktionsvorsitzende)

''/ -^^

Nelson Janßen

(Prakdonsvorsitzender)

Christoph Höhl

(Frakdonsgeschäftsführer)



KÖNEKAMP & PARTNER - 4 -

Prüfunffsvermerk ^emäß § 42 Abs. 4 des Bremischen Abgeordnetengesetzes

Der Fraktionsvorstand der Fraktion DIE LINKE, in der Bremischen Bürgerschaft hat uns beauf-

tragt, die Rechnungslegung der Fraktion für die Zeit vom l. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

gemäß § 42 Abs. 4 des Bremischen Abgeordnetengesetzes zu prüfen.

Wie haben diesen Auftrag anhand der uns vorgelegten Unterlagen und der uns erteüten Auskünfte

durchgeführt. Für die Durchführung unseres Auftrages und für unsere Verantwortlichkeit sind

- auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage beigefügten Aügemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom l. Januar 2024 maß-

gebend.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteüen wie der Fraktion DIE LINKE, in der

Bremischen Bürgerschaft den folgenden

Prüfunffsvermerk

Die vorstehende Rechnungslegung - bestehend aus Rechnungslegung und dem Nachweis

über das Vermögen - unter Einbeziehung der Buchführung der Fraktion DIE LINKE, in
der Bremischen Bürgerschaft für das Rechnungsjahr vom l. Januar 2024 bis 31. Dezem-

ber 2024 entspricht nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Vorschriften des § 42
Abs. 2 und 3 des Bremischen Abgeordnetengesetzes in der Fassung vom 20. Februar 2024

(Brem. GB1. 2024, S. 94) unter Berücksichtigung der Mitteilungen, Erläuterungen und
Ausführungsbesümmungen des Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft zur Rech-

nungslegung.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen gefühlt.

Bremen, den 4. Februar 2025

KÖNEKAMP & PARTNER

WirtschaftspriifungsgeseUschaft

SteuerberatungsgeseUschaft
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Prüfungsbericht

über die Prüfung der
Einnahmen- Ausgaben-Rechnung
sowie der Vermögenslage
zum 31. Dezember 2024

bei der

Fraktion der FDP
in der Bremischen Bürgerschaft

FSK GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Niederlassung Bremen

Am Wall 140
28195 Bremen

Telefon 0421 / 377085-0
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Fraktion der FDP
in der Bremischen Bürgerschaft

Rechnungslegung
über die Einnahmen und Ausgaben der Fraktion

gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

€

1. Einnahmen

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG 841.227,55

b) sonstige Einnahmen 267,11 

841.494,66

€

2. Ausgaben

a) Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion 607.990,06

b) Ausgaben für Veranstaltungen 18.140,01 

c) Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 67.328,49

d) Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen des Bundes, der Länder sowie 

Organen der Gemeinden

0,00

e) Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit 14.134,24

f) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes 40.939,84

g) Repräsentationen, Bewirtungen, Geschenke 1.184,38

h) Reisekosten einschließlich der Kosten für die Benutzung von Kraftfahrzeugen 5.711,71

i) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume einschließlich Bewirtschaftungskosten 42.250,88

j) Ausgaben für Investitionen 15.010,88

k) Sonstige Ausgaben 5.417,02

l) Zuführung der Rücklagen 23.387,15

841.494,66
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€

3. Vermögensübersicht

a) Sachwerte nach Abschreibung (gem. LHO) per 31. Dezember 2024 

-- davon € 15.010,88 Vermögen, das im Berichtsjahr erworben wurde --

32.029,00

b) Rücklagen (inkl. Bankguthaben, Kassenbestände, etc.) Übertragung in das nächste 

Haushaltsjahr

399.095,18

4. Erläuterungen

Zu 2j): Übersicht über die in 2024 erfolgten Investitionen

€

Büroeinrichtung 12.692,89

Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.317,99

Investitionen 2024 15.010,88

Zu 3b): Entwicklung der Sachwerte

€

Sachwerte per 31.12.2023 30.965,00

+ Zugänge in 2024 15.010,88

./. Abschreibungen in 2024 13.946,88

Sachwerte per 31.12.2024 32.029,00

Bremen, 9.Mai 2025

Fraktionsvorsitzender Fraktionsgeschäftsführung
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Bescheinigung

Die Fraktionsgeschäftsführung der FDP-Bürgerschaftsfraktion Bremen, erteilte uns den Auftrag, die Rechnungslegung der 

Fraktion für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 gemäß § 42 Abs. 4 Bremisches Abgeordnetengesetz zu prüfen. 

Wir haben unsere Prüfung am 25. April 2025 abgeschlossen, aufgrund einer Umgliederung im Ausweis der Einnahmen 

musste der Bericht angepasst werden, weshalb eine Nachtragsprüfung erfolgte.

Wir haben diesen Auftrag anhand der uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte durchgeführt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 

beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der 

Fassung vom 1. Januar 2024 maßgebend.

Prüfungsvermerk

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung entspricht die vorstehende Rechnungslegung der FDP-Fraktion der 

Bremischen Bürgerschaft für das Jahr 2024 den Vorschriften des § 42 Abs. 2 und 3 des BremAbgG in der 

Fassung vom 16. Juni 2020 (BremGBl., Seite 469) unter Berücksichtigung der Mitteilungen, Erläuterungen 

und Ausführungsbestimmungen des Direktors der Bremischen Bürgerschaft zur Rechnungslegung.“

Bremen, 9. Mai 2025

FSK GmbH – Niederlassung Bremen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Grüneberg

Wirtschaftsprüfer



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-

prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 

ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-

schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 

anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 

vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-

schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 

sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 

solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 

gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 

dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 

zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein 

bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 

übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 

der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 

Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 

Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-

verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei 

betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 

Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

ßenden beru ichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verp ich-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-

rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungsp ichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 

alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-

ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-

gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 

des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-

gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-

rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-

ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-

ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 

sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-

schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 

sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 

der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 

des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 

Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 

Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-

schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-

werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung  nden

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-

trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 

Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 

Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-

lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 

vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-

prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-

klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 

Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beru ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beru icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-

wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 

des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 

in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 

Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

zes oder einer behördlichen Anordnung verp ichtet.

(2) Die Verwendung beru icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-

traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-

lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 

unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 

Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-

treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 

der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-

ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 

Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 

resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 

Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-

verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-

che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-

jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) O enbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und

formelle Mängel, die in einer beru ichen Äußerung (Bericht, Gutachten

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 

Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

ten, die geeignet sind, in der beru ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-

rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-

len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigep icht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 

HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verp ichtet, über Tatsachen und Umstän-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 

Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

dieser Schweigep icht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-

genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-

tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 

insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 

Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 

§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

 ndet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-

prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-

sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzp icht

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 

Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 

aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 

Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-

stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen P ichtver-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

für die betre enden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-

densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

P ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-

zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer P ichtverletzung ohne

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-

genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 

gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

P ichtverletzung, wenn die betre enden Angelegenheiten miteinander in

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 

kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-

nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 

Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 

erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 

gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-

rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

per oderGesundheit sowie bei Schäden, die eineErsatzp icht desHerstellers

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-

tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 

geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 

Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 

ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im 

Lagebericht oder an anderer für die Ö entlichkeit bestimmter Stelle nur mit

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 

mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 

Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 

den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 

Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-

re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-

lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-

geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 

vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 

hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-

keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 

erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 

ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-

geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 

Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 

dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 

steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-

fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-

steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 

vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 

erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 

wesentliche verö entlichte Rechtsprechung und Verwaltungsau assung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein 

Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-

form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 

zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 

beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-

den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, 

Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 

Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

p ichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 

zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 

etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 

wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 

der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 

kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-

tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 

stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 

Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-

rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-

sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 

Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-

len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 

haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 

Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-

legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 

Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben der Fraktion
gemäß § 42 Bremisches Abgeordnetengesetz

für die Zeit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

1. Einnahmen

€

a) Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 BremAbgG 2.177.036,40
b) sonstige Einnahmen 14.989,30
c) Auflösung von Rücklagen 0,00

2.192.025,70

2. Ausgaben

€

a) Summe der Personalausgaben für Beschäftigte der Fraktion 1.454.828,59

b) Ausgaben für Veranstaltungen 11.870,28

c) Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten 0,00
d) Ausgaben für die Zusammenarbeit mit Verfassungsorganen

des Bundes, der Länder sowie Organen der Gemeinden 0,00

e) Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit 27.791,26

f) Ausgaben des laufenden Geschäftsbetriebes 84.117,83

g) Repräsentationen und Bewirtungen 3.891,27

h) Reisekosten einschließlich der Kosten für die Benutzung
von Kraftfahrzeugen 16.734,36

i) Mietkosten für angemietete Geschäftsräume
einschließlich Bewirtschaftungskosten 215.038,92

j) Ausgaben für Investitionen 25.482,31

k) Sonstige Ausgaben 2.081,80
l) Zuführung zu den Rücklagen 350.189,08

2.192.025,70
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3. Vermögensübersicht

€

a) Vermögen (Sachwerte), das mit Mitteln nach § 40 Abs. 1 BremAbgG
im Berichtsjahr erworben wurde 25.482,31

b) Sachwerte nach Abschreibung (gem. LHO) per 31. Dezember 2024 97.812,55
c) Rücklagen (inkl. Bankguthaben, Kassenbestände etc.) /

Übertragung ins nächste Haushaltsjahr 714.647,54

d) Forderungen per 31. Dezember 2024
(nicht in den Rücklagen enthalten) 170.447,79

e) Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2024
(siehe Erläuterungen in 3c und 3e) 24.941,12

4. Erläuterungen

Zu 2j) Übersicht über die im Jahr 2024 erfolgten Investitionen

€

EDV und Software 13.955,39

Mietereinbauten 0,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.436,87

Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.090,05

Investitionen 2024 25.482,31

Zu 3a) Entwicklung des Vermögens (Sachwerte)

€

Sachwerte zum 01. Januar 2024 1.398.397,84

+  Zugänge in 2024 25.482,31

./. Abgänge in 2024 5.611,16

Sachwerte zum 31. Dezember 2024 1.418.268,99
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Zu 3b) Entwicklung der Sachwerte nach Abschreibung

€

Sachwerte zum 01. Januar 2024 95.155,55

+  Zugänge in 2024 25.482,31

./. Abgänge in 2024 145,00

./. Abschreibungen in 2024

22.680,31

Sachwerte zum 31. Dezember 2024 97.812,55

Für die im Rechnungslegungsjahr 2024 angeschafften beweglichen Wirtschaftsgüter des Sachanlage-

vermögens wurden die aktuellen steuerlichen Abschreibungsregelungen sowie die Ausführungsbestim-

mung zu § 41 Abs. 1 des BremAbgG zugrunde gelegt.

Zu 3c) Rücklagen

Die Rücklagen setzen sich aus den bestehenden Bankguthaben und Kassenbeständen zum 31. De-

zember 2024 zusammen. Die angegebenen Sachwerte, die Forderungen sowie die Verbindlichkeiten

zum 31. Dezember 2024 werden in den Rücklagen nicht berücksichtigt.

Entwicklung der Rücklagen
€

Rücklagen zum 01. Januar 2024 364.458,46

+ Anstieg der Rücklagen in 2024 350.189,08

Rücklagen zum 31. Dezember 2024 714.647,54

Die Rücklagen decken das wirtschaftliche Risiko der Fraktion für den Betrieb des Fraktionsbüros mit

seinen arbeitsrechtlichen Risiken aus der dauerhaften Beschäftigung von Mitarbeiter*Innen und der Be-
dienung der allgemeinen Verbindlichkeiten.
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Die vorhandenen Rücklagen übersteigen nicht 50 % der Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG.

Daher ergibt sich nach den Ausführungsbestimmungen keine Rückzahlungsverpflichtung.

Rückzahlungsverpflichtung

€

50% der Geldleistungen nach § 40 Abs. 1 BremAbgG
des vergangenen Haushaltsjahres

982.800,00

Höchstbetrag der Rücklagen zum 31. Dezember 2024 982.800,00

Vorhandene Rücklagen zum 31. Dezember 2024 714.647,54

Rückzahlungsverpflichtung 0,00

Zu 3e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 24.941,12 € setzen sich aus einer Rückzahlungsverpflichtung für zu

hoch erstattete Vergütungen i. S. d. § 40 Abs. 2 Satz 4 BremAbgG i. H. v. 9.992,04 € sowie Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen des laufenden Geschäftsbetriebes i. H. v. 14.949,08 € zu-

sammen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen blieben bei der Ermittlung des Höchstbetrages

der Rücklagen außer Ansatz.

Bremen, den 30. Juni 2025

gez. Mustafa Güngör gez. André Städler
………………………………… …………………………………
(Fraktionsvorsitzender) (Fraktionsgeschäftsführung)



Prüfungsvermerk gemäß § 42 Abs. 4 des Bremischen Abgeordnetengesetzes

Der Fraktionsvorstand der SPD-Bürgerschaftsfraktion Land Bremen, Bremen, in der

Bremischen Bürgerschaft hat uns beauftragt, die Rechnungslegung der Fraktion für die Zeit

vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 gemäß § 42 Abs. 4 Bremisches

Abgeordnetengesetz zu prüfen.

Wir haben diesen Auftrag anhand der uns vorgelegten Unterlagen und der uns erteilten

Auskünfte durchgeführt. Für die Auftragsdurchführung unseres Auftrages und unsere

Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zur Dritten – die als Anlage beigefügten

Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 maßgebend.

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Rechnungslegung der

SPD-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft für das Geschäftsjahr 2024 folgenden

Prüfungsvermerk erteilt:

Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung entspricht die vorstehende Rechnungslegung der SPD-

Bürgerschaftsfraktion Land Bremen, Bremen, unter Einbeziehung der Buchführung für das Jahr

2024 den Vorschriften des § 42 Abs. 2 und 3 des Bremischen Abgeordnetengesetzes in der

Fassung vom 01. Juli 2024 (Brem.GBl. 2024 S. 94) unter Berücksichtigung der Mitteilungen,

Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen des Vorstandes der Bremischen Bürgerschaft

zur Rechnungslegung (zuletzt geändert durch Vorstandsbeschluss vom 7. Februar 2020).

Bremen, den 30. Juni 2025

LEGALES Kreutzmann PartG mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steffen Fehse
Wirtschaftsprüfer

1000738U00006
Stempel



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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